
ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG

Kurzübersicht | Firmen Sachversicherungen über 750.000 EUR Versicherungssumme

Versicherungsumfang (auszugsweise):

Versicherbare Gefahren  
in Form von Bausteinen

Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuffung, Implosion, Anprall/Absturz von Luftfahrzeugen und Überspannung infolge Blitz (F) 

Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus (ED)

Leitungswasser, Rohrbruch und Frost (LW)

Sturm und Hagel (ST/H)

Überschwemmung, witterungsbedingter Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck,  
Lawinen und Vulkanausbruch (ELE)

Innere Unruhen, Streik, Aussperrung, böswillige Beschädigung, Fahrzeuganprall, Rauch und Überschalldruckwellen (IU)

Schäden durch „Unbenannte Gefahren“, bekannt als „Allgefahrendeckung“ für nichttechnische Einrichtung und Warenvorräte (UG)

Besonderheit: Aktualitätsgarantie

Versicherbare Sachen Technische und kaufmännische Betriebseinrichtung 

Waren und Vorräte

Daten und Programme

Deckungsumfang  
(auszugsweise)

Bis 100% der Versicherungssumme maximal 2,5 Mio. EUR für folgende Kosten:

Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerlöschkosten

Abbruch-, Aufräumungs-, Abfuhr- und Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen

Mehrkosten infolge Preissteigerungen, behördlicher Auflagen und Technologiefortschritt

Sachverständigenkosten

Kosten für die Dekontamination von Erdreich

Aufwendungen für die Wiederherstellung von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken

Aufwendungen für die Wiederherstellung oder Reproduktion von Urkunden, Akten, Plänen etc.

Mitversicherung von Sengschäden bis 5.000 EUR

Zusätzliche Einschlüsse (auszugsweise):
 – Bargeld, Geldkarten, Sparbücher, Briefmarken und sonstige Urkunden

 •  in verschlossenen Panzer-Geldschränken oder gepanzerten Geldschränken bis 30.000 EUR
 •  unter anderem Verschluss in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit bieten,  

und zwar auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst bis 5.000 EUR
 • außerhalb der vorgenannten Behältnisse bis 500 EUR

DIE FIRMEN INHALTSVERSICHERUNG 
(FINH)

Ganz gleich in welcher Branche Ihr Kunde tätig ist – die Betriebs einrichtung ist der Grundstock der Existenz, in die er 
 einiges investiert hat. Gleiches gilt für Vorräte und Waren, die sich in den Geschäfts-/Lagerräumen befinden:
Auch dies sind Werte, die sich erst einmal amortisieren müssen. Kommt es hier zu einem schwereren Sachschaden, sind 
die Investitionen verloren und die Güter müssen erneut beschafft werden.



Versicherungsort Sachen auf den benannten Versicherungsgrundstücken

Außenversicherung innerhalb Europas in F, LW, ST/H, IU in Höhe der Versicherungssumme, maximal 2,5 Mio. EUR 

Außenversicherung in ED bis 5.000 EUR und 250 EUR SB 

Versicherungswert/ 
Versicherungssumme

Neuwertversicherung (sofern nichts anderes vereinbart)

Anpassung an Preissteigerungen durch jährliche Dynamik möglich

Selbstbeteiligung  – ELE (abhängig von Gefährdungsgrad/Lage Versicherungsgrundstück)  500 bis 15.000 EUR
 – IU und UG 250 EUR
 – Überspannungsschäden durch Blitz (F) 250 EUR

Jahreshöchstentschädigung/Höchstentschädigung

Gefahr JHE in EUR HE in EUR

ELE  Zone I, II 
Zone III, VII 
Zone V, VI 

(Unterschiedliche Selbstbeteiligung!)

2.500.000
2.500.000
2.500.000

— 
— 
—

IU 2.500.000 —

UG 2.500.000 2.500.000

Weitere Produktbesonderheiten

Individuelle  
Produktgestaltung

Die Firmen Inhaltsversicherung wird nach den Bedürfnissen des Betriebes gestaltet durch:
 – Gefahren nach dem Baukastenprinzip bis hin zu einer sogenannten Allgefahrendeckung
 –  Einschlussmöglichkeit einer Glas-Pauschalversicherung (Innen- und Außenverglasung) nach Quadratmetern,  

mit den Optionen von 15qm, 30qm oder 50qm
 – Einschlussmöglichkeit von Werbeanlagen mit 1.000/3.000/5.000 EUR Versicherungssumme
 – Individuelle Deckungserweiterungen
 – Variable Selbstbeteiligungen
 – SofortSchutz

Preisgestaltung Berücksichtigung eines positiven Schadenverlaufs durch Vorschadenfreiheitsfaktoren

Weitere Nachlassmöglichkeiten:
 – VDS-anerkannte Einbruchmeldeanlage/Brandschutzeinrichtungen oder andere Überwachungsmaßnahmen

Erweiterte  
Neuwertregelung

Bei der Neuwertdeckung leisten wir auch dann eine Neuwertentschädigung, wenn der Zeitwert
weniger als 40 % des Neuwertes beträgt.  
Dies gilt nicht:
–  für Sachen, für die ausdrücklich Zeitwert vereinbart werden muss
–  für Sachen gemäß der Definition des „gemeinen Wertes“ (Sachen die nicht mehr gebraucht werden)

Grobe Fahrlässigkeit Die Grobe Fahrlässigkeit kann bei einer Versicherungssumme bis 10 Mio. EUR gegen einen Zuschlag mitversichert werden. 
In diesen Fällen verzichten wir bei Schäden bis 100.000 EUR darauf, wegen grober Fahrlässigkeit unsere Leistung zu kürzen; 
wir kürzen nur den Teil des Schadens, der 100.000 EUR übersteigt. Im Bereich von 100.000 EUR bis 1,5 Mio. EUR kürzen wir  
den Schaden um max. 20 %.
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Deckungsumfang  
(auszugsweise)

 – Diebstahl von Geschäftsfahrrädern inklusive Pedelec, Krankenfahrstühlen und Rollatoren ist mitversichert bis 15.000 EUR
 – Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden sowie an Schaukästen und Vitrinen sowie  

    für Schlossänderungen an den Türen im Versicherungsort (ED) bis 30.000 EUR

Spezielle Deckungskonzepte für Ärzte, Apotheken, Gastronomie und Landwirte vorhanden.


